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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §39 Z2;

BAO §39 Z4;

Rechtssatz

Wird vom Verein der Ehefrau des Präsidenten des Vereins unentgeltlich die Nutzung eines Kiosk überlassen, liegt darin

in steuerlicher Sicht eine Zuwendung an den Präsidenten als Mitglied des Vereins. Auch die unentgeltliche Überlassung

von Kapital an einen weiteren Verein, dessen einzige Mitglieder die Funktionäre des abgabep ichtigen Vereins sind,

und der Vorteil betre end die unentgeltliche Nutzung von Schwimmbadanlage und Sanitäranlage durch die Gäste des

vom weiteren Verein betriebenen Campingplatzes stellen Zuwendungen dar. Im Hinblick auf diese, unter § 39 Z 2 BAO

fallenden Zuwendungen liegt eine ausschließliche Förderung gemeinnütziger Zwecke nicht vor. Es braucht dann nicht

untersucht zu werden, ob auch ein Fall des § 39 Z 4 BAO gegeben ist.
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